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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1977

Norm

EO §40

EO §42 A1

Rechtssatz

Die Möglichkeit der Aufschiebung einer laufenden Exekution reicht für sich allein nicht aus, um die Dringlichkeit einer

Lastenfreistellung verneinen zu können. Diese Dringlichkeit bedingt die sofortige Befriedigung des betreibenden

Pfandgläubigers.
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